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(54) Gurtanordnung zum Tragen eines handgeführten Arbeitsgeräts

(57) Eine Gurtanordnung (1) zum Tragen eines
handgeführten Arbeitsgeräts besitzt zwei Schulterträger
(3, 4) sowie einen Beckengurt (6). Jeder Schulterträger
(3, 4) steht mit seinen beiden Enden mit dem Beckengurt
(6) in Verbindung. Der Beckengurt (6) ist mit einer Hal-
terung für das handgeführte Arbeitsgerät verbunden. Ein
guter Tragekomfort wird dadurch erreicht, dass minde-
stens ein Schulterträger (3, 4) einen elastischen Bereich
(29, 59) aufweist, der eine Dehnung des Schulterträgers
(3, 4) in Längsrichtung des Schulterträgers (3, 4) zulässt,
und dass der Schulterträger eine Längenbegrenzung
(30, 60) für den elastischen Bereich (29, 59) aufweist,
die die maximale Dehnung des elastischen Bereichs be-
grenzt.
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